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Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel 18.11.2014
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 654/2014-4

    Stand 22.10.2014
 
Betreff 
 

Anmeldeverfahren für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die 
weiterführenden Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum 
Schuljahr 2015/16 

 
Beschlussentwurf 
 
Der Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel  

1. nimmt von den Ausführungen des Bürgermeisters zum Anmeldeverfahren für die 
Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die allgemeinbildenden weiterführenden 
Schulen im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim zum Schuljahr 2015/16 zustim-
mend Kenntnis und  

2. beschließt, dass gem. § 46 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW die auswärtigen Schü-
lerinnen und Schüler, die in ihrer Gemeinde eine Schule der gewählten Schulform 
besuchen können, die Aufnahme verweigert wird, wenn die Zahl der Anmeldungen 
die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt. 

 
Sachverhalt 
 
Die Bezirksregierung Köln hat mit Verfügung vom 11.09.2014 (siehe Anlage 1) für das An-
meldeverfahren der Aufnahmen in die weiterführenden Schulen zum Schuljahr 2015/16 die 
Termine festgelegt. 
 
Im Einvernehmen mit den Schulleitungen sind im Schulträgerbereich der Stadt Bornheim 
folgende Anmeldetermine für die Aufnahme der Schülerinnen und Schüler in die Klassen 5 
der weiterführenden Schulen vorgesehen: 

• Europaschule Bornheim = 30.01.-06.02.2015 (vorgezogenes Anmeldeverfahren) 
                                       =  13.02.2015 (Benachrichtigung der Eltern) 

• Alexander-von-Humboldt-Gymnasium Bornheim = 18.02.-13.03.2015 
• Heinrich-Böll-Sekundarschule Merten = 18.02.-13.03.2015.  

 
Das vorgezogene Anmeldeverfahren bei der Europaschule Bornheim hat der Bürgermeister 
fristgerecht beantragt. 
 
Die Durchführung des Aufnahmeverfahrens nach § 46 Absatz 6 des Schulgesetzes NRW 
wurde durch das 10. Schulrechtsänderungsgesetz NRW neu gefasst. Entsprechende Verfü-
gung der Bezirksregierung Köln vom 16.09.2014 ist beigefügt (Anlage 2). Demnach können 
unter bestimmten Voraussetzungen bei Anmeldeüberhängen „gemeindeeigene“ Schülerin-
nen und Schülerinnen bevorzugt berücksichtigt werden. 
 
Weiterhin wird zur Information wird darauf hingewiesen, dass wenn die Zahl der Anmeldun-
gen die Aufnahmekapazität der Schule übersteigt, die Schulleitung bei der Entscheidung zur 
Aufnahme entsprechend nach § 1 Abs. 2 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung der Sekun-
darstufe I für NRW  die Härtefälle berücksichtigt und eines oder mehrere der folgenden Krite-
rien heranzieht: 
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1. Geschwisterkinder, 
2. ausgewogenes Verhältnis von Mädchen und Jungen, 
3. ausgewogenes Verhältnis von Schülerinnen und Schülern unterschiedlicher Mutter-

sprache, 
4. in Gesamtschulen und in Sekundarschulen Berücksichtigung von Schülerinnen und 

Schülern unterschiedlicher Leistungsfähigkeit (Leistungsheterogenität), 
5. Schulwege, 
6. Besuch einer Schule in der Nähe der zuletzt besuchten Grundschule, 
7. Losverfahren.  

 
Die Nummern 5 und 6 dürfen nicht herangezogen werden, wenn Schülerinnen und Schüler 
angemeldet worden sind, die in ihrer Kommune eine Schule der gewünschten Schulform 
nicht besuchen können. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 

- Verfügung Bezirksregierung Köln vom 11.09.2014 / Aufnahmeverfahren 2015/16  
- Verfügung Bezirksregierung Köln vom 16.09.2014 / Durchführung des Aufnahmever-

fahrens – Neuregelung durch den § 46 Abs. 6 SchulG  


